
353 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV.GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (313 der Bei- ,nommen und nach Wortme1dungen der Abge
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Volks- ordneten Dr. Er maC () ra, Dr. F i SC her, 

begehrengesetz1973 geändert wird Dr. B r o,e s i g k e und Dr. Pr a a e r einstim-

'Die' dexti:.Aussdluß ~,ur, Vörberatung zuge
wiesene Regierungworlage<~ah vor allem vor, daß 
Unterstützungserklärungen- im Sinne ,des § 3 
Abs. 2 des Stammgesetzes nur aus 4~rn, letzten 
Jahr vor Stellung ,des Einleitungsantrages stam
men ,dürfen. Dies lSolliSicherstelleh, daß ein sol
che,r Antrag bei,:der überprüfl,mg nicht dadurch 
ungüJtig;V{!rdt4ißd~e ,Zahl V'0n 10000 Unter
stützungs-Unterschriftell unterschritten.- wird, 
weileineA~zahlderUnter~tütier etwa in den 
letz~en J ahr,en verstorben~st öder das Wahl rech t 
verloren hat. 

Am 5, November 1976 hat der Verfassungs
aussehußden Gesetzent1)\rUrf rn Verhandlung ge-

, - "", "' .. '_: 

Mondl 
Beri<hterstatter 

mig beschlossen, dem Hohen Hause die An
nahme aes Gesetzentwurfes in der von den 
Abgeor,dneten Dr. B r 0 ,e s i g k e und Dr. P r a
der vorgeschlagenen Fassung zu empfehlen. 

Durch die Neufassung ,des § 3 Abs. 2 2. Satz 
im Art. I Z. 2 wird ,die Dauer :der Gültigkeit 
von Unterstützungserklärung.en in Anlehnung 
an Bestimmungen der Nationalrats~Wahl()rdnung 
und des Wählerevidenzgesetzes geregelt. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit' den 
An t rag, ,der Nationalrat wolle dem an g e
s chI 0 S sen enG es e t zen t wurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 11 05 

Thalhammer 
Obmann 

.;. 
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2 353 ,der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Volksbegehrengesetz 

1973 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
" ' 

Das Volksbegehrengesetz 1973, HGBL Nr. 344, 
wird wi~ folgt geändert : 

Artikel I 

1. § 2 Abs. 1 hat zulauten: 

, ,,(1) Zur Mitwirkung bei der überprüfung 
von Volksbegehren sind nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes die Hauptwahlbehörde und die 
Bezirkswahlbehörden berufen, die nach den Be-
5tllnmungen ,der N ationalrats-Wahlordnung 1971, 
BGBL Nr. 391/1970, in der Fassun-g der Bundes
gesetze BGBL Nr. 194/1971 und 280/1973 jeweils 
im Amte sind." 

2. § 3 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Antrag muß von mindestens 
10000 P,ersonen, .die in ,der,Wählerev~denz (Wäh
lerev~denzgesetz 1973, BGBL Nr. 601) einge
tl1agen sind, unterstützt sein. Die hiezu erfor
,derlichen Erklärungen (§ 4 Abs. 1) sind nur 
gültig, wenn die Bestätigung .der Gemeinde (§ 4 
Abs. 2) auf ,diesen Erklärungen nicht vor dem 
1. Jänner .des der Antragstellung auf Einleitung 

eines Volksbegehrens beim Bundesminister für 
Inneres vorangegangenen Jahres erteilt worden 
ist. " 

3. § 13 hat Zu lauten: 

,,§ 13. Im übrigen gelten für das Eintragungs
verfahren sinngemäß die B~stimmungendes § 61 
A:bs. 1, 2urid4 und der §§'67;68 urid 74 der 
Nationalrats-Wahlordnung 197L" , 

4. § 20 hat Zu entfallen; 

5. §2JAbs. 1 hat zulaut~~: 
,,(1) Den Gemeiridensinddie ihnen b~der 

Durchführung, dieses Bundesgesetzes erwachsenen 
notwendigen und" ordnurigsgemäßausgewieserien 
Kosten vom Bund insoweit 'zu ersetzen, als sie 
nicht geinäß § 12 des Wählerevidenzgesetzes 
1973 abgegolten sind." ' . 

6. In der Anlag~2:zu§4.Ab~. 1 (Wortlaut 
des AufdruCkes der"Vriterstüt:i:ungserklärung") 
haben in der Bestätigung der Gemeinde die 
Worte "am .......... (Stichtag)" zu entfallen. 

Artikel 11 ., 

Mit der Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Inneres, hinsichtlich des 
Art. I Z. 3 im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Justiz, betraut. 
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